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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Windbüchler-Souschill, Freundinnen und Freunde 
haben am 23. Februar 2016 unter der Nr. 8286/J an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „Europäischen Beistand im Krieg gegen Terror von Frankreich“ 
gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Das Bekenntnis Österreichs zur „immerwährenden Neutralität“ in Art. 1 Bundesver-
fassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs (Neutralitäts-BVG) 
verweist auf das völkerrechtliche Rechtsinstitut der Neutralität, welches in Lehre und Praxis 
sehr unterschiedlich verstanden wird. Die verfassungsrechtlich unumstrittenen Inhalte des 
Neutralitäts-BVG sind die in dessen Art. 1 Abs. 2 normierte Bündnis-, und Stützpunkt-
freiheit. Durch den Beitritt zur Europäischen Union bzw. das Fortschreiten der europäischen 
Integration wurde die österreichische Neutralität auch auf verfassungsgesetzlicher Ebene 
eingeschränkt. Art. 23j Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) verweist auf Titel V 
Kapitel 1 und 2 des Vertrages von Lissabon, somit auf den gesamten Titel V „Allgemeine 
Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union und besondere Bestimmungen über 
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ und stellt klar, dass Österreich vorbehalts-
los und vollinhaltlich an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) mitwirkt. Diese Bestimmung 
geht als spätere und speziellere Norm dem Neutralitäts-BVG vor. Das Neutralitäts-BVG 
wird dadurch im Bereich der GASP und der GSVP zurückgedrängt. Folglich ist eine 
Mitwirkung Österreichs am gesamten Spektrum der GASP verfassungsrechtlich zulässig. 
Davon umfasst sind die Beteiligung an der Europäischen Verteidigungsagentur, an allen 
„Petersberg(plus)-Aufgaben“ sowie uneingeschränkt in allen Bereichen, die im Rahmen der 
„Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit“ behandelt werden. Überdies ist auch eine 
Mitwirkung Österreichs im Rahmen der Beistandsklausel verfassungsrechtlich, im Hinblick 
auf Art. 23j B-VG, gedeckt. Die Beistandspflicht in Art. 42 Abs. 7 des Vertrages über die 
Europäische Union enthält mit der Formulierung „Dies lässt den besonderen Charakter der 
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Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedsstaaten unberührt“ die so 
genannte „Irische Klausel“. Österreich ist daher rechtlich nicht verpflichtet, der 
Beistandspflicht Folge zu leisten. Wenn Österreich jedoch im Rahmen einer ausgerufenen 
Beistandspflicht auf Grund eigener politischer Willensbildung einen Beitrag leisten will, so 
ist dies in Bezug auf die verfassungsrechtliche Neutralität rechtlich zulässig. 

Zu 2: 

Nach gesamtstaatlicher Abstimmung bot Österreich vorbehaltlich einer Beschlussfassung 
der Bundesregierung eine Unterstützung im Ausmaß von 100 Flugstunden mit dem 
Lufttransportsystem C-130 für EU- oder UN-mandatierte Einsätze im Rahmen der 
Fähigkeiten des Systems an. 

Zu 3: 

In meinem Ressort sind keine Anträge mit einem entsprechenden Flugzweck eingegangen. 

Mag. Hans Peter DOSKOZIL 
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